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Vorlage Nr. 101.18.1210 

 

 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99  

Abs. 1 HGO (vorläufige Haushaltsführung) für das Jahr 2019; - Liste S1 / 2019 -  

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt die in der nachfolgenden  

Liste S1/2019 enthaltene außerplanmäßige Auszahlungen  

gemäß § 99 Abs. 1 HGO (wirkt sich nach Inkrafttreten der  

Haushaltssatzung 2019 wie über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen/Auszahlungen aus)  

 

im Finanzhaushalt in Höhe von 84.600,00 €“. 

 

Begründung: 

 

In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorschriften des § 100 HGO 

hinsichtlich der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen nicht anwendbar, weil die Haushaltssatzung noch nicht in Kraft 

getreten ist. Zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 bedarf es noch der 

Genehmigung der Bekanntmachung. 

 

Gemäß § 99 Abs. 1 HGO darf die Gemeinde jedoch während der vorläufigen 

Haushaltsführung die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet 

ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 

 

Da die Berechtigung zur Leistung von Ausgaben gemäß § 99 Abs. 1 HGO 

weitgehend mit den Anforderungen an über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO identisch ist, werden bei der 

Prüfung der im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung beantragten 

Mehraufwendungen/-auszahlungen die gleichen Voraussetzungen wie bei der 

Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

angewendet. 
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Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung können Mehrausgaben gemäß 

der am 25. September 2018 beschlossenen Richtlinien für die Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie für die 

Behandlung zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund 

zweckgebundener Mehrerträge oder Mehreinzahlungen ausschließlich von 

Magistrat (bis 50.000 €; in Fällen, die keinen Aufschub dulden bis 100.000 €) oder 

Stadtverordnetenversammlung (ab 50.000 €) bewilligt werden. Die ausschließliche 

Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei den in Ziffer 4.3.4 genannten 

Ausnahmen bleibt bestehen. 

 

Die Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag sind auf den 

Rückseiten des Einzelantrags begründet. 

 

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den 

Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beziehungsweise den Kreditbedarf des 

Finanzhaushalts. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. Februar 2019 beschlossen. 

 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




